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Fünfzig Jahre Willkommenskultur
in der Männerdemokratie (1971-2021)
Gedanken zu einem merkwürdigen Jubiläum1

Regula Ludi

Wir dürfen aufatmen, das Jubiläumsjahr ist vorbei. Trotz «Frauenrütli» und
«Frauensession» (selbstverständlich ausserhalb der «normalen» Session, um den

Ratsbetrieb nicht zu stören), trotz Videoinstallationen am Bundeshaus blieben

uns die allergröbsten Peinlichkeiten erspart. Noch gibt es zum Glück kein Musical

«Marsch nach Bern», und das möge auch so bleiben. Wie bei jedem Gedenk-

anlass stellt sich im Rückblick die Frage, was es denn zu feiern gab. Irgendwelche
Begebenheiten, an die man sich öffentlich erinnern könnte, jähren sich ja fast
täglich. Jubiläen dagegen sind nicht bloss Jahrestage, sondern zeichnen sich dadurch

aus, dass sie Ereignisse hervorheben, die Vergangenheit als ein Lehrstück für die

Gegenwart inszenieren. Sie wollen Wegweiser sein und eine Botschaft für die

Zukunft vermitteln. Das kann bekanntlich auch daneben gehen. Erinnerungspolitik
ist nie risikofrei. Im schlimmsten Fall versetzt sie Geschichtsbildern den To-

desstoss, die sie eigentlich hätte festigen wollen. Davon weiss die jüngere Schweizer

Geschichte einiges berichten - von der völlig deplatzierten «Diamant»-Feier
1989 zum Gedenken an die Weltkriegsverschonung beispielsweise oder vom
kläglich gescheiterten 700-Jahr-Jubiläum 1991. Beide Anlässe sorgten kaum für
die erhoffte Besinnlichkeit, sondern vor allem für Spott und Hader.

Das ist 2021 nicht geschehen. Das Frauenstimmrechtsjubiläum ging in seltener

Harmonie und Einigkeit über die Bühne. Es wurde nicht gestritten. Es gab kaum

Kritik und nicht einmal einen Trauer- und Protestmarsch in der Tradition der

Fackelzüge, die die Stimmrechtskämpferinnen alljährlich durchführten, um an die

wuchtige Ablehnung der politischen Gleichberechtigung von 1959 zu erinnern.

Keine Missklänge störten das Gedenken. Stattdessen wurde 1971 als

Erfolgsgeschichte gefeiert - mit Stolz auf die demokratische Tradition der Schweiz und

Genugtuung darüber, dass am 1. August 2021 «die Wiege der Schweiz zum ersten

Mal komplett in Frauenhand» war.2 Stattdessen wurden Fortschritte und

Errungenschaften zelebriert. Stattdessen war landaus, landein der Topos zu hören,
dass die Schweiz 1971 endlich die eigentliche, die wahre Demokratie verwirklicht

habe. Kaum jemand wollte genauer wissen, was denn unter dieser «wahren»

oder «eigentlichen» Demokratie zu verstehen sei. Steckt dahinter die Idee

einer kontinuierlich sich perfektionierenden Demokratie? Die Vorstellung, dass 147
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die Partizipation der Frauen im ursprünglichen Bauplan der Demokratie angelegt
sei und bloss sehr lange ihrer Umsetzung harren musste?

2021 hätte der Moment sein können, solche Fragen aufzuwerfen. Dieser
Moment wurde verpasst. Wir haben es versäumt, über die Bedeutung von 1971 für
die politische Kultur der Schweiz nachzudenken, über das, was die Geschichte

des Frauenstimmrechts für die weitere Entwicklung der Demokratie bedeuten

könnte. Noch immer ist die dominierende Frage in der Geschichtsschreibung:
Weshalb so spät? Weshalb war die Schweiz weltweit einer der letzten Staaten,

der die politische Gleichberechtigung einführte? Weshalb war das Land der

legendäre schwarze Fleck auf der Karte Europas? Weshalb war der Weg zum
Frauenstimm- und -Wahlrecht mit so vielen Hindernissen gepflastert? Auf diese

Frage liefert uns die Forschung differenzierte, kluge und überzeugende Antworten,

auf die ich hier nicht im Einzelnen eingehen will.3 Die dominante Erzählung
endet gewöhnlich im Happy End, dem magischen Datum von 1971, und

transportiert so die unausgesprochene Botschaft, dass sich Ausdauer und Zähigkeit
der Stimmrechtskämpferinnen gelohnt haben, dass der steile und steinige Weg
schliesslich ans Ziel führte und damit alles gut und schön war.
Doch steckt in der Frage nach der Verspätung nicht auch ein normatives
Verständnis der Demokratie? Und dringt diese Frage wirklich zum Kern der Sache

vor? Wäre ihr nicht zumindest eine alternative Lesart zur Seite zu stellen? Ist
die Hebung der Schweizerinnen in den Stand der politischen Mündigkeit nicht
viel eher ein Geschenk der Männer (das wie jedes Geschenk stillschweigend die

Verpflichtung zur Gegengabe mitenthält), eine grosszügige Geste (der bis heute

der Beigeschmack des Gönnerhaften anhaftet), ja, ein Gnadenakt des Souveräns

(der in Analogie zum königlichen Begnadigungsrecht die Autorität des Souveräns

stärkt, nicht einschränkt)? Oder auch nur das Ergebnis zufällig konvergierender

Ereignisse, kontingent und keiner demokratiepolitischen Notwendigkeit
folgend?
Ich möchte hier für einen solchen Blickwechsel plädieren und die Frage anders

stellen, nämlich nicht: Weshalb so spät? Sondern: Weshalb überhaupt? Was würde
eine solche Lesart über die Schweizer Demokratie aussagen? Und welche
Implikationen könnte sie für die Gegenwart und die Zukunft haben? Es gibt durchaus

Gründe, weshalb diese Frage historisch Sinn macht, weshalb die Tatsache an sich,
die formelle politische Gleichberechtigung der Schweizer Bürgerinnen,
erklärungsbedürftig ist. Solche Gründe finden sich in typischen Elementen des

schweizerischen Demokratieverständnisses, so etwa dem «Völkswillen», dem

«Souverän», der «Völkssouveränität» und der Performanz von Männlichkeit durch

politische Praktiken.
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Die Konsequenz des Liberalismus: Volksherrschaft ist Männersache

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist die Annahme, dass die Demokratie,
und insbesondere die Form der direkten Demokratie, wie wir sie in der Schweiz

kennen, genuin Männersache ist, auf männlicher Herrschaft aufbaut und der

Stabilisiemng männlicher Vorrechte dient - ob mit oder ohne Beteiligung der

Frauen. Nehmen wir sie doch einmal beim Wort, all jene, welche die Schweiz

als die «älteste Demokratie» bezeichnen, statt sie stets ideologiekritisch der

Verblendung zu verdächtigen. Und fragen wir nach, was diese Floskel, die sich nicht

totschlagen lässt, genau bedeutet.

Von einer langen demokratischen Tradition kann ja nur reden, wer die Volksherrschaft

im Männerstaat optimal verwirklicht sieht. Das ist an sich ziemlich banal.

Demnach ist das fehlende Frauenstimmrecht kein Systemmangel. Ganz im
Gegenteil. Seine Einführung würde zu einer «nivellierenden Demokratie» und einer

«innere[n] Verarmung des Staatslebens» führen, warnt der Katholisch-Konservative

Karl Wiek 1945 und bekennt, dass er die Schweiz für die «fortgeschrittenste
Männerdemokratie» überhaupt hält - für eine vollendete Volksherrschaft.4 Wer

sich in der Geschichte des Frauenstimmrechts etwas auskennt, überrascht das

kaum. Wiek ist keine isolierte Stimme. Die schweizerischen Parlamentsdebatten

und Zeitungsspalten der ersten zwei Drittel des 20. Jahrhunderts strotzen vor
solchen und ähnlichen Äusserungen.

Erstaunlicher ist hingegen, dass auch namhafte Demokratietheoretiker in diesen

Chor einstimmen. Wehmütig blickt der einflussreiche amerikanische
Politikwissenschaftler Benjamin Barber 1974 auf die Zeit der reinen Männerdemokratie

in der Schweiz zurück. Er gesteht, bei der Einführung des Frauenstimmrechts

«a sense of loss» empfunden zu haben. «Despite its unmistakable claim on
justice and equality, the enfranchisement of women can only accelerate the ongoing

erosion of direct democracy's defining conditions», beklagt er im Schlusswort

seiner Untersuchung der kommunalen Selbstverwaltung in bündnerischen

Berggemeinden.5 Das lässt wenig Raum für Zweifel: Mit dem Eintritt der Frauen

in die Politik beginnt der Niedergang der eigentlichen Volksherrschaft. Wahre

Demokratie verträgt Frauen nicht. Als Zaungäste sind sie auch in der Schweiz

seit 1971 geduldet. Dies, solange sie sich an die Regeln halten (an deren Formulierung

sie nicht beteiligt waren). Wenn nicht, werden sie eher unsanft an ihr
Geschlecht und ihre Geschlechtlichkeit erinnert und des Raums verwiesen. An
aktuellen Beispielen mangelt es nicht.6

Weiter zeigt sich, dass die «Inkonsequenz des Liberalismus» (Beatrix Mesmer)
bei der Gründung der modernen Demokratie vielleicht gar nicht so inkonsequent

war, wie es lange erschien. So weist die politische Philosophin Carole Pate-

man nach, dass im Gesellschaftsvertrag, dem virtuellen Gründungsakt moderner 149



Debatte / Débat traverse 2022/1

Staatlichkeit, ein sexueller Unterwerfungskontrakt mitenthalten ist, der durch die

Eheschliessung (welch ein Ausdruck!) besiegelt wird. Dieser fiktive Vertrag
verpflichtet Frauen zum Verzicht auf die Handlungsfreiheit, die ihnen als vernunftbegabte

Wesen gebühren würde, und liefert damit die rationale Grundlage für
die männliche Herrschaft in der liberalen Demokratie.7 Der homo politicus der

modernen Staatstheorie ist folglich exklusiv männlich. Dieses männliche Politik-
monopol steht auch nicht im Widerspruch zum Universalismus von Aufklärung
und Menschenrechten, deren Modell des abstrakten Menschen eine Originaltreue

Kopie der männlichen Norm darstellt.8 Republikanische Männlichkeit, das zeigt
die Forschung vielfach, bildet die Grundlage der modernen Staatsbürgerschaft,
in der Schweiz idealtypisch verkörpert durch den Bürger in Uniform. Männlichkeit

konstituiert und reproduziert sich performativ in der Ausübung staatsbürgerlicher

Rechte und Pflichten.9

Republikanische Männlichkeit ist keine schweizerische Besonderheit, sondern

gehört zu den Grundzügen europäischer Nationalstaatenbildung. Nirgends sonst

jedoch sind Völkswille und Volkssouveränität so zentral für die politische Praxis

und das nationale Selbstverständnis wie in der Schweiz. Nirgends sonst werden

ihnen quasi magische Kräfte zugeschrieben. Und nirgends sonst sind sie so sehr

mit Männlichkeit assoziiert wie in diesem Land. Wir wohnen in der Schweiz

mindestens viermal jährlich der Emanation des Völkswillens bei, nämlich jedes

Mal, wenn feierlich verkündet wird: «Der Souverän hat entschieden». Einem
Gottesurteil gleich ergehen die Ergebnisse eidgenössischer, kantonaler und
kommunaler Sachabstimmungen über das Land. Meistens werden sie ohne viel Murren

geschluckt. Der scheinbar homogene Völkswille steht über allem, und

unterlegene Minderheiten werden von diesem vertilgt und absorbiert. Wagt mal

jemand aufzumucken, so sieht sie sich rasch der fehlenden politischen Reife oder

mangelnder demokratischer Gesinnung bezichtigt. Bis auf den heutigen Tag. Das

mussten die Basler Lehrerinnen erfahren, als sie im Februar 1959 aus Protest

gegen das Verdikt des männlichen Souveräns die Arbeit für einen Tag niederlegten,

das mussten jüngsthin auch linke Kreise erfahren, denen die Neue Zürcher

Zeitung «unterentwickelten Sportsgeist» vorwarf, weil sie anlässlich der

Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative das Ständemehr infrage
stellten.10 An den Regeln wird kaum gerüttelt. Versuche, den Völkswillen zu zügeln,
sind praktisch chancenlos.

Wer genau ist dieser übermächtige «Souverän», oder anders gefragt: Wer ist

dieses Staatsvolk, dem man vermittels der Völksherrschaft die Geschicke seiner

Angehörigen und seiner Untertanen - ja: Untertanen, zu denen all jene gehören,

die nur Steuern bezahlen, aber nicht mitbestimmen können, und das ist
aktuell mehr als ein Viertel der schweizerischen Wohnbevölkerung - ohne grosse

150 Schutzvorkehrungen anvertraut? Wer genau bevölkert das politische Imagi-
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näre in der Schweiz? In einem zweiten Schritt fragt sich, was unter Souveränität

zu verstehen ist. Jenseits des staatstheoretischen Begriffs ist Souveränität

mit einem Bedeutungsüberschuss angefüllt, der viel über den wahren Charakter

der Demokratie besagt. Schliesslich vermischt sich gelebte Volksherrschaft

in der Schweiz mit Praktiken, die Demokratie zur selbstverständlichen

Alltagserfahrung machen. Die wechselseitige Verschränkung der drei genannten
Elemente - Volk, Souveränität, performative Praktiken - hat die Demokratie in
ihrer heutigen Gestalt hervorgebracht und sie durch und durch mit Männlichkeit

imprägniert.

Der Souverän

Am 12. Dezember 1945, in der Debatte über das Postulat Oprecht, verkündet
Bundesrat Eduard von Steiger: «Wir wollen es den Vertreterinnen des Verbandes

für Frauenstimmrecht hoch anrechnen, dass sie bei der Darstellung der
Verhältnisse mit keinem Wort darauf angespielt haben, was das Schweizer Volk den

Frauen während des Weltkrieges zu verdanken hat, und dass wir hier diese Frage

unabhängig von dieser Dankesschuld ruhig diskutieren dürfen.» Von Steigers
umständliches Votum bezieht sich auf eine Eingabe der Stimmrechtlerinnen, die

einmal mehr an die seit 1918 unbehandelten parlamentarischen Vorstösse

erinnerten. Seine Aussage enthält viel Verwunderliches, angefangen bei der
Dankbarkeit dafür, nicht dankbar sein zu müssen. Besonders aufschlussreich erscheint

mir aber der Passus, in dem von Steiger den Frauen, das zu verdankende,
grammatikalische Objekt, als Subjekt das «Schweizervolk» gegenüberstellt. Die

Formulierung ist auf den ersten Blick eigenartig und absurd, ja unlogisch, ein klassischer

Kategorienfehler, sind doch die Schweizerinnen, um die es hier zweifellos

geht, selbstredend ein Teil des Schweizer Volkes.

Aber eben nicht des «Schweizervolkes». Die Formulierung ist kein Lapsus. Von

Steiger spricht nicht vom Volk im ethnischen Sinn, sondern meint den Souverän,
das Staatsvolk im engeren Sinn, das mit dem Bezug auf das Andere, die explizit
genannten Frauen, eindeutig als männlich charakterisiert wird. Er schliesst mit
unmissverständlicher Deutlichkeit die Frauen aus dem Demos aus und impliziert
ein Herrschaftsverhältnis zwischen dem Schweizer Volk und den Frauen, da es

dessen Willkür überlassen ist, Dankbarkeit zu zeigen oder zu verweigern.
Das ist an sich nichts Neues; die männliche Identität des Demos ist in den Strukturen

des modernen Bundesstaates tief verankert. Seit dem späten 19. Jahrhundert

hat das schweizerische Bundesgericht allfällige Zweifel an dieser
Selbstverständlichkeit in schöner Regelmässigkeit ausgeräumt: Schweizerinnen sind

keine Schweizer im Sinne der allen Schweizern garantierten Rechtsgleichheit.11
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Bis 1952 gilt selbst die schweizerische Staatszugehörigkeit der Frauen nur
bedingt und erlischt automatisch bei der Heirat eines Ausländers.12

Aus heutiger Warte ist das dennoch erklärungsbedürftig. Weshalb ist es 1945 in
der Schweiz so evident, dass Frauen nicht zum «Schweizervolk» gehören? Oder
anders gefragt, was garantiert die «axiomhafte Selbstverständlichkeit von
Männerherrschaft», wie Iris von Roten 1958 formuliert?13 Gewiss ist die Kriegsver-
schonung nicht zu unterschätzen. Die Schweiz geht 1945 äusserlich unversehrt

aus den Schrecken des Zweiten Weltkriegs hervor, wenn auch mit angeschlagener

Reputation. In der Abwehr internationaler Kritik mutiert die Kriegsverscho-

nung rasch zum moralischen Verdienst, zum Entgelt für die Bereitschaft, Freiheit

und Demokratie um jeden Preis zu verteidigen. Das öffentliche Gedenken

forciert die nostalgische Verklärung des Aktivdienstes zum Triumph schweizerischer

Virilität. In zahllosen Kompaniefeiern, Gedenkreden und Memoiren wird
die Erinnerung zur psychologischen Alpenfestung der Schweizer Männlichkeit

umgebaut, zum Abwehrdispositiv gegenüber allem, was das Schweizer Volk und
dessen Souveränität bedrohen könnte.14 Und sie begünstigt eine Militarisierung
der Demokratie, die die männliche Kollektiverfahrung der Wehrpflicht zum
Eintrittsticket für das politische Feld macht.

Die von Eduard von Steiger angesprochene Dankesschuld zielt zudem direkt auf
die Interdependenz von Rechten und Pflichten, die der männlichen Kollektiverfahrung

zugrunde liegt und durch sie bekräftigt wird. Indem er den Frauen

dafür dankt, dass sie ihre Leistungen während des Zweiten Weltkriegs nicht in

Rechnung stellen, entzieht er einer von der Stimmrechtsbewegung wiederholt

vorgebrachten Analogie den Boden. Er desavouiert ihre langjährige Strategie,
aus freiwilligen Leistungen für das Gemeinwohl den Anspruch auf Mitsprache
abzuleiten und so den klassischen Einwand gegen die politische Gleichberechtigung

auszuhebein. Stattdessen bestreitet von Steiger durch die Gegenüberstellung

von «Schweizervolk» und Frauen die Existenz einer Leistungsäquivalenz
zwischen Wehrpflicht und freiwilligen Diensten.

Weit entscheidender für das Verständnis der Demokratie erscheint mir aber ein
dritter Aspekt, den von Steigers Zitat auf modellhafte Weise vor Augen führt:
die Aus- und Abgrenzungsvorgänge, die den modernen Demos erzeugen. Die
Geschlechterdifferenz dient hier als der scheinbar vorgegebene, binäre

Gegensatz, als die Differenzmatrix, die den Staatskörper in der Distanzierung
vom Andern hervorbringt. Gleichzeitig generiert diese Grenzziehung Identität

im Sinne der inneren Einheit und Übereinstimmung. Die Bildung des

Souveräns folgt derselben Systemlogik wie die Konstitution moderner Männlichkeit:

durch Negation. Denn «ohne den Kontrastbegriff <Weiblichkeit) existiert
<Männlichkeit> nicht».15 Die Markierung der Differenz erfüllt in beiden Fällen

152 die Funktion der Selbstvergewisserung. Die systemlogische Kongruenz ist kein
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Zufall, sondern Effekt der untrennbaren Interdependenz von Männlichkeit und

Demokratie.

In den historischen Auseinandersetzungen um die politische Gleichberechtigung
äussert sich das in den alarmistischen Warnungen vor der «Vermännlichung der

Frau» und der Auflösung der Geschlechterdifferenz, sprich: dem Zerfall der

Ordnung. Die Plakate der Frauenstimmrechtsgegner:innen führen uns solche Szenarien

plastisch vor Augen: Da hat sich die Wespe auf dem Schnuller niedergelassen,

die Katze sitzt mit glühenden Augen im Kinderwagen und Chaos regiert die

Wohnung. Scharen nasebohrender und schulversagender Kinder bevölkern die

Plakatwände. Verweiblichte Männer quälen sich mit schreienden Säuglingen und

quengelnden Bälgern ab, während adrett gekleidete Frauen im Flintergrund
politisieren.16 Über Jahrzehnte hinweg wird in bester Manier die Drohkeule der
verkehrten Ordnung geschwungen, wie wir sie von den zahllosen satirischen

Darstellungen prügelnder Ehegattinnen der frühen Neuzeit kennen.17

Die binäre Logik der Geschlechterdichotomie büsst ihre strukturierende Kraft
indes nach 1971 keineswegs ein. Im Gegenteil, die Differenzmatrix verbirgt
sich in Begriffen und Ritualen, sie steckt in den Institutionen, Praktiken und

Räumlichkeiten. Als Gendering teilt sie Sachbereiche in «harte» und «weiche»

Themen auf und weist sie entsprechend zu. Als demokratischer Ein- und

Ausschlussmechanismus ist sie nicht wählerisch bei der Kür ihrer Zielobjekte.
Grenzziehungen verlagern sich mit dem Bedeutungsverlust von Geschlecht
bereits in den 1960er-Jahren auf andere Bereiche, in erster Linie die Migration. Ist
es denn eine Koinzidenz, oder allein der Konjunkturentwicklung zuzuschreiben,
dass der Aufstieg der fremdenfeindlichen Rechtsparteien, der 1970 mit der
äusserst knappen Ablehnung der Schwarzenbach-Initiative den Höhepunkt erreicht,

parallel zur wachsenden Akzeptanz des Frauenstimmrechts verläuft? Ich möchte

es bestreiten. Kampagnen gegen die «Überfremdung» bringen mit «dem Ausländer»

ein neues Abgrenzungsobjekt ins Spiel. Sie kompensieren den drohenden

Verlust von Privilegien; sie helfen die demokratische Identitätskrise zu bewältigen,

die sich mit dem bevorstehenden Eintritt der Frauen zusammenbraut, und
erleichtern die Neukonstituierung des Demos mithilfe einer modifizierten
Differenzmatrix, damit die innere Einheit des Souveräns wiederum garantiert ist.

Suprema potestas

In der modernen, schweizerischen Demokratie verschweisst die Volkssouveränität

politische Herrschaft mit Männlichkeit, sie konstituiert das moderne,
männliche Subjekt und entfaltet in dieser Verbindung ein dynamisches
Gestaltungspotenzial. Souveränitätsvorstellungen entwickeln sich auf dem Boden der
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Eidgenossenschaft seit der frühen Neuzeit in Nachahmung und in Abgrenzung
vom absolutistischen Staatsbegriff. Dessen Meisterdenker Jean Bodin konzipiert
Souveränität als Letztentscheidungsbefugnis, als «puissance absolue &
perpétuelle», welche die uneingeschränkte Gesetzgebung umfasst.18 Unabhängigkeit,
Selbstbestimmung und das Recht zur Selbstorganisation konkretisieren das

semantische Umfeld jüngerer Souveränitätsvorstellungen. Dabei interessiert weniger

die verfassungsrechtliche Dimension des Begriffs als die Bedeutungsebenen,
die in der politischen Kultur zirkulieren und politische Praxis rahmen. Für sie

sind die Ursprungsmythen seit jeher eine Sinnquelle. Die demokratischen

Bewegungen des 19. Jahrhunderts revitalisieren diese alten Legenden vermittels

«Mythenrecycling». Sie füllen sie mit neuem Zündstoff an, indem sie Wilhelm Teil
und den Schwurbrüdern vom Rüth die Parolen der Französischen Revolution in
den Mund legen.19

Demnach konstituiert sich die Nation, das einstmalige Kollektiv der Untertanen,

neu als der Souverän und setzt sich an die Stelle des entthronten Königs
beziehungsweise der geschassten Obrigkeiten. Symbolisch erscheint dieser

Ermächtigungsakt als eine Restitution verlorener Männlichkeit, diskursiv eingebettet in
die Assoziation von Weiblichkeit mit der verhassten Lasterhaftigkeit, Intrige,
Verweichlichung und Willkürherrschaft des Ancien Régime. Tyrannei und

Despotie, Inbegriff der illegitimen Herrschaft, sind am Ende des 18. Jahrhunderts

weiblich konnotiert.20 Die Völkssouveränität entspringt einem Befreiungsschlag

gegen diese imaginierte Macht der Frauen, durch den sich der Mann des Volkes

kollektiv als «<Ursouverain>», als «<alleiniger Landesherr>» installiert.
Volksbewegungen des 19. Jahrhunderts entwerfen eine Demokratie, die von Gottes

Gnaden herrscht: «<des Volkes Stimme ist uns in Verfassungssachen Gottes

Stimme>», bekennt Constantin Siegwart-Müller 1839.21 Während die alten

Souveränitätsvorstellungen ein hierarchisches Herrschaftsverhältnis voraussetzen,
löst sich dieses mit der Verwandlung der Untertanen in den Souverän scheinbar

auf. Begrifflich verschwinden die Untertanen. Ihre Existenz wird mit einem

Federstrich vernichtet, proklamiert doch die Bundesverfassung von 1848: «Es gibt
in der Schweiz keine Unterthanenverhältnisse», keine Vorrechte qua Geburt und
Herkunft.
Dennoch bleibt ein Teil der Bevölkerung, die das Staatsterritorium beherbergt,

von der kollektiven Selbstbestimmung ausgeschlossen. Das geschieht aus dem
einfachen Grund, weil er über die individuelle Selbstbestimmung nicht verfügt.
Denn Souveränität setzt sich, das wird gerne vergessen, aus zwei separaten,
einander bedingenden Komponenten zusammen: der individuellen Freiheit, über
das eigene Leben bestimmen zu können, und der kollektiven Selbstbestimmung,
die das Recht auf Mitsprache enthält. Die Frauen verlieren ihren Anspruch
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Die Neukonzeption der Ehe als Vertrag rationalisiert diese Entäusserung. Das

schweizerische Zivilgesetzbuch von 1907 institutionalisiert die Unterordnung
der Ehefrau, sprich: deren Verzicht auf individuelle Selbstbestimmung, während

es zugleich die Souveränitätsrechte des Ehemanns im Privaten sehr umfassend

festlegt. Diese Bestimmungen haben bis 1988 Bestand. 1971 entsteht somit eine

paradoxe Situation, indem Frauen an der kollektiven Souveränität partizipieren,
ohne über die volle individuelle Selbstbestimmung zu verfügen. Der staatsbürgerliche

Status der Frauen bleibt bis 1988 konditional.
In ihrer doppelten Bedeutung bezieht die Selbstbestimmung ihren konkreten

Gehalt aus der Rhetorik der Französischen Revolution. Bei allem emanzipatori-
schen Überschwang der Trinität liberté, égalité, fraternité geht leicht vergessen,
dass diese drei Prinzipien nicht nur Kampfparole, sondern auch wirkmächtige
Gestaltungsformeln von Herrschaft sind. Sie stiften und garantieren neue

Privilegien. Freiheit ist nicht nur Freiheit von - wie in: Freiheit von Tyrannei, Despotie,

Knechtschaft, Repression und Fremdherrschaft. Sie ist auch Freiheit zu - zu

tun und zu lassen, wie einem beliebt, zu schalten und zu walten - und ermächtigt
das Rechtssubjekt zum Handeln. Freiheit konkretisiert die individuelle
Selbstbestimmung, sie beinhaltet Verfügungsbefugnisse, die erst vor der Freiheit der

andern haltmachen.22

Die Freiheitsschranke gilt aber nur unter seinesgleichen. Sie gilt nur dort, wo
die Gleichheit dafür sorgt, dass die Freiheit nicht überbordet. Diese Gleichheit
ist indessen nicht natürlich, wie die Aufklärung behauptet, sondern genuin politisch

und entsprechend instabil. Als «das Prinzip einer politischen Organisation,
innerhalb derer ungleiche Menschen gleiche Rechte haben», ist sie laut Hannah

Arendt «eine der unsichersten Errungenschaften der modernen Menschheit».23

Dieser politische Charakter der Gleichheit offenbare sich nirgends so eklatant

wie in der Schweiz, analysiert Iris von Roten, denn hier werde, «was die Berufung

zur Herrschaft betrifft, eine Gleichheit und damit Gleichwertigkeit fingiert,
die buchstäblich mit allem und jedem Unterschied aufräumt».24 Selbstredend

nur unter Männern, wobei selbst in der jüngeren Vergangenheit all jene Männer,
welche die Bedingung der individuellen Selbstbestimmung nicht erfüllten, vom
Souverän ausgeschlossen wurden, Bevormundete etwa, auch Strafverurteilte,
Fürsorgeabhängige, Behinderte, Suchtkranke und in Anstalten Versorgte.
Als Errungenschaft ist die Gleichheit zwar prekär, als politisches Gestaltungsprinzip

hingegen ein wirksames Verfahren zur fiktiven Aufhebung von Diver-
sität und gleichzeitig zur Produktion von naturalisierter Ungleichheit. Denn nur
in Abgrenzung vom Andern lässt sich Ungleiches in Gleiches verwandeln. Wie

von von Roten beobachtet, schafft die Differenzmatrix auf dem politischen Feld

jene fiktive Männeridentität, die Klassen- und andere Gegensätze als unerheblich

deklariert und durch Konkordanz und Kollegialität ausradiert. Aber eben nur 155
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scheinbar, denn die Illusion der Gleichheit ist fragil und ihre Aufrechterhaltung
kostspielig. Sie muss sich in Abgrenzungsprozessen immer wieder von Neuem

bestätigen. Wie die Definition des Demos ruft die Gleichheit nach dem binären

Gegensatz.

Bleibt die fraternité, die Brüderlichkeit, laut Lynn Hunt «the least understood

[...] in the revolutionary triad», und das vielleicht gerade deshalb, weil sie so un-
missverständlich der männlichen Herrschaft zudient.25 Brüderlichkeit bezeichnet

die Solidaritätsbeziehung unter Gleichen, unter Brüdern eben, und bleibt selbst

im übertragenen Sinn ein spezifisches Maskulinum. Zwar kennt die französische

Sprache den Ausdruck fratrie zu Bezeichnung von Geschwistern, fraternité
könnte theoretisch auch für die Solidarität zwischen Schwestern und Brüdern
stehen. Tut sie in der Praxis aber nicht. Im Deutschen nämlich macht die
Brüderlichkeit eindeutig vor den Frauen halt. Schwestern können wohl Zielobjekt der

Bruderliebe sein, sie können brüderliche Solidarität empfangen, bleiben aber in
der passiven Rolle gefangen, weil sie keine brüderlichen Gefühle rezipieren können.

Folgt man Geneviève Fraisse, so appelliert die Brüderlichkeit an das männliche

Interesse, die Geschlechterhierarchie zu wahren.26 Dieses Interesse an der

HerrschaftsWährung eint die Männer und definiert die Demokratie.
Mehr noch als Freiheit und Gleichheit ist die Brüderlichkeit in der Schweiz tief
in der politischen Kultur verankert. Seit dem 19. Jahrhundert imaginieren sich

die Eidgenossen als ein «einzig Volk von Brüdern». Friedrich Schillers handliche

Floskel, endlos zitiert und adaptiert, kondensiert in wenigen Worten ein

Nationalgefühl, das die Bruderbande in eine mythische Vergangenheit zurückverlegt

und die Idee männlicher Auserwähltheit sowie den Stolz auf politische
Einzigartigkeit ausstrahlt. Ihr Ursprungsort, das Rütli, wirkt bis in die Gegenwart

gemeinschaftsbildend - von den Schützenvereinen und dem linken Grütli-
verein über General Guisans Rütlirapport bis zu den «Freiheitstrychlern» und

dem als besonderes Ausnahmeereignis (unfreiwillig) die Verbrüderungssemantik

transportierenden «Frauenrütli». Jede Anrufung der Ursprungsmythen erneuert

den Bruderschwur als Appell an die Wachsamkeit und als Aufforderung zur

Verteidigung der individuellen und der kollektiven Souveränität. Die
Heldengeschichte vom «einzig Volk von Brüdern» hat sich tief ins kollektive Imaginäre
eingebrannt, so tief, dass sich 1945 der fraktionslose Schwyzer Nationalrat Josef

Schuler noch erinnern kann: «Anno 1291 sind auf dem Rütli nur Männer

gewesen. Da hat man keine Frauen gesehen» (was im Rat «Heiterkeit» auslöst).27
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